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Mit der Beschleunigungsrichtlinie (Richtlinie 2003/55/EG) hat die europäische Gesetzgebung den Weg zur Vollendung des Erdgasbinnenmarktes klar vorgezeichnet. Die von der EU-Kommission vorgelegten Benchmarkberichte haben sehr frühzeitig deutlich gemacht, dass sowohl die Umsetzungsgeschwindigkeit als auch die Umsetzungstiefe sowie der Umsetzungsgrad der Binnenmarktrichtlinien in den EU-Mitgliedsstaaten sich sehr stark voneinander unterscheiden. Um dieser differenzierten Umsetzung der europäischen Binnenmarktrichtlinien, die der Entwicklung eines europaweiten Erdgasbinnenmarktes entgegensteht, zu begegnen, hat die EU-Kommission das europäische „Madrid-Forum“ unter Beteiligung aller Marktteilnehmer initiiert. Dieses Forum hat im Konsens Leitlinien für den Netzzugang erarbeitet und auf freiwilliger Basis vereinbart.

Es ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf auf Basis der Leitlinien des Madrid-Forums erarbeitet hat. Nur mit dieser höheren Verbindlichkeit, kann es gelingen, den Erdgasbinnenmarkt europaweit harmonisiert zu öffnen.

Das Europaparlament hat in der ersten Lesung dieses Verordnungsentwurfes zahlreiche, auch aus Sicht der Erdgaskunden unbedingt notwendige Ergänzungen und Änderungen dieser Verordnung gefordert.

Es ist zu begrüßen, dass die überwiegende Zahl der entscheidenden Änderungsforderungen in den jetzt vorliegenden gemeinsamen Standpunkt des Rates eingeflossen sind.

Bedauerlich ist das Verschieben des Inkrafttretens der Verordnung um ein weiteres Jahr bis zum 01.07.2006.

Abzulehnen ist der Einstieg in eine EU-zentrale Regulierung ohne Einbeziehung aller Marktteilnehmer und nationaler Regulatoren, da sonst die EU-Gasrichtlinie in wesentlichen Punkten ausgehebelt würde (z. B. Art. 25 und 31). Rat und Kommission haben im Gemeinsamen Standpunkt die diesbezüglichen Vollmachten bereits eingeschränkt auf Änderungen nur der aufgeführten Leitlinien. Das ist jedoch noch nicht ausreichend und berücksichtigt nicht, dass das Prinzip der Konsensfindung aller Marktparteien im Rahmen des Madrid-Forums sich als erfolgreich bewährt hat. Es sollte auch für die zukünftig erfolgende Weiterentwicklung der Regeln für den Erdgasbinnenmarkt intensiv genutzt werden. Eine einseitige Einbeziehung z. B. der Interessenvertretung der Fernleitungsnetzbetreiber kann so vermieden werden. Deshalb ist der Forderung des Europaparlaments unbedingt Rechnung zu tragen, dass im Ausschussverfahren gem. Art. 14 der Verordnung der von der Kommission eingesetzte Ausschuss Konsultationen mit den Fernleitungsnetzbetreibern, den Netznutzern und den Erdgasverbrauchern führen und deren Ansichten in gebührendem Umfang Rechnung tragen muss. Zu begrüßen wäre zusätzlich die Einbeziehung der nationalen Regulatoren.

Angesichts des Fortschritts dieses Gesetzgebungsverfahrens und vor dem Hintergrund einer möglichst schnellen Inkraftsetzung werden folgende Vorschläge zu einer möglichen weiteren Verbesserung dieses Dokumentes genannt.

Zu Art. 3:
Tarife für den Netzzugang

Es ist zu begrüßen, dass die Entgelte die Ist-Kosten widerspiegeln und gleichzeitig Effizienzanreize sicherstellen müssen. Die Möglichkeit der Mitgliedsstaaten, auch Tarife mittels marktorientierter Verfahren festzulegen, muss allerdings eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass durch die alleinige Anwendung z. B. eines sog. „Vergleichsmarktverfahrens“ bei der Entgeltermittlung die Kostenorientierung völlig ausgeschlossen und damit bestimmten Netzbetreibern freie Hand bei der Entgeltgestaltung gelassen wird. In Art. 3 Abs. 1 sollte nach dem dritten Satz eingefügt werden:

„Nach diesem Verfahren ermittelte Tarife dürfen die sich in vergleichbaren Fällen gemäß Satz 1 ergebende Höhe nicht überschreiten.“

Zu Art. 5:
Grundsätze der Kapazitätszuweisungsmechanismen und Verfahren für das 

Engpassmanagement

Langfristige take-or-pay-Verträge haben mitunter Laufzeiten von 15 Jahren und mehr. Die neue Aushandlung innerhalb laufender Verträge findet zu individuell vereinbarten Zeitpunkten oder Anlässen statt. Damit diese langfristigen Verträge nicht zehn Jahre und länger zur Blockade des Netzzugangs missbraucht werden, sollte eine definierte Übergangszeit in dieser Verordnung verankert werden, nach deren Ablauf im Fall vertraglich bedingter Engpässe auch ungenutzte Kapazitäten aus diesen Verträgen entsprechend Art. 5 Abs. 3 einzubinden sind. Dem Art. 5 Abs. 3 sollte folgender Buchstabe c) angefügt werden:

„c)
Laufende Verträge sind bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung so anzupassen, dass die Grundsätze gemäß a) und b) eingehalten werden.“

Zu Art. 8:
Handel mit Kapazitätsrechten

Die Einrichtung sekundärer Märkte für den Kapazitätshandel ist wesentlich für einen funktionierenden Binnenmarkt. Die harmonisierten Transportverträge und Verfahren sollten der Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Es wird daher folgende Ergänzung in Art. 8 Satz 3 vorgeschlagen:

„Die harmonisierten Transportverträge und Verfahren werden den Regulierungsbehörden zur Genehmigung vorgelegt.“


Zu Art.9:
Leitlinien

Die festgelegten Mindestanforderungen sind verbindlich von allen Marktteilnehmern anzuwenden. Deshalb muss. Abs. 3 Satz 2 wie folgt lauten:

„Es können jedoch Mindestanforderungen unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den nationalen Erdgasnetzen festgelegt werden, um nicht diskriminierende und transparente Netzzugangsbedingungen zu erreichen, die für einen Erdgasbinnenmarkt erforderlich sind und entsprechend angewandt werden müssen.“

Zu Art. 14:
Ausschussverfahren

Der Regulierungsprozess sollte ausdrücklich die Meinung der Netznutzer und Endkunden einbeziehen. Deshalb sollte ein weiterer Abs. 4 in den Art. 14 gemäß Abänderungsvorschlag 35 erste Lesung Europaparlament eingefügt werden:

„(4)
Der Ausschuss führt Konsultationen mit den Fernleitungsnetzbetreibern, den Netznutzern und den Erdgasverbrauchern sowie den nationalen Regulatoren durch  und trägt deren Ansichten in gebührendem Umfang Rechnung.“

























